
Liebe Leserinnen und Leser,

die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für
Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit
meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-
Training.

In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten
und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für
eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur
kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
• ein nach didaktischen Gesichtspunkten ausgewähltes Farblayout
• optische Verstärkung durch einprägsame Graphiken und
• wiederkehrende Symbole am Rand

= Definition zum Auswendiglernen und Wiederholen

= Problempunkt

= Online-Wissens-Check

Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die
Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.

Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-
Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell
auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten
Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen
Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolg-
reich Ihre zivilrechtlichen Kenntnisse!

Eine empfangsbedürftige Willenserklärung wird in dem Moment wirksam, in dem sie

Frage 1 (Punkte: 1)

Antwort

Aussagen Antwort Aussagerichtigkeit und Kommentar

a) vom Empfänger bestätigt wurde.

b) dem Empfänger zugegangen ist. 

c) abgegeben wurde.

Falsch. Auf eine Bestätigung des Empfängers kommt es selbst bei 
Erklärung gegenüber einem abwesenden Empfänger nach § 130 
Abs. 1 S. 1 BGB nicht an.

Richtig. Die Abgabe reicht bei empfangsbedürftigen Willenserklä-
rungen als solche nicht aus, vielmehr muss die Erklärung dem 
Adressaten auch zugehen.

Falsch. Eine empfangsbedürftige Willenserklärung wird erst mit 
Zugang beim Empfänger wirksam.

Richtig

Punkte für diese Antwort: 1/1.
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� �

� �

Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfäl-
len verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klau-
surtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei
den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
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Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Infor-
mieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation,
Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Ver-
besserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit
und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.

Dieses Skript ist der erste Teil von zwei Bänden, die dem Allgemeinen Teil des BGB
gewidmet sind. Der Allgemeine Teil des BGB beschäftigt sich mit einer Fülle zivilrechtli-
cher Grundfragen, denen im Examen wie in der Praxis überragende Bedeutung
zukommt. Allerdings hat der Gesetzgeber den Stoff nicht unter Examensgesichtspunkten
geordnet, sondern andere Gliederungsprinzipien walten lassen. Aber welche Vorschrift
des Allgemeinen Teils muss denn nun in einer Klausur wo angesprochen und geprüft
werden? Es gehört zu meinen täglichen Beobachtungen als Repetitor im Zivilrecht, dass
der Transfer der abstrakten Grundregeln des Allgemeinen Teils in die gutachterliche Fall-
bearbeitung erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Insbesondere Aufbaufragen bereiten
nicht nur den Anfängern mit Recht großes Kopfzerbrechen. Das Anliegen dieser Skrip-
tenreihe besteht deshalb darin, den Stoff möglichst so aufzubereiten, wie er in einer
Klausur, deren Lösung sich an der Begutachtung von Anspruchsbeziehungen orientiert,
gedanklich abzuarbeiten ist. Die Darstellung folgt daher den gedanklichen Schritten im
Rahmen einer Klausurprüfung und nicht der Gliederung des Gesetzgebers. Das Skript
will kein Lehrbuch sein: Die einzelnen Rechtsinstitute werden stets von den Tatbestän-
den aus behandelt, die in der Klausur den Einstieg bilden. Erläuternde Einführungen
erleichtern naturgemäß das Verständnis, doch sind sie auf das notwendige Mindestmaß
beschränkt. Zu diesem Ansatz gehört es auch, viele Regeln des Allgemeinen Teils ande-
ren Sachzusammenhängen zuzuordnen, in denen sie sich besser erfassen lassen und in
der Klausur behandelt werden. So werden zum Beispiel die Bestimmungen zu Verbrau-
chern und Unternehmern (§§ 13, 14) im Allgemeine Schuldrecht im Zusammenhang
mit den Regelungen über Verbraucherverträge behandelt, die Regeln über Verein und
Stiftung in den §§ 21 ff. BGB gehören in die Darstellung des Gesellschaftsrechts und die
Regeln über Sachen und Tiere in den §§ 90–103 BGB in die Skripte zum Sachenrecht.
Dieses Skript beschäftigt sich mit den Grundlagen der Rechtsgeschäftslehre und behan-
delt ausführlich die Willenserklärung und den Vertragsschluss. Hinzugekommen ist aus
Platzgründen seit der 3. Auflage die Darstellung der Geschäftsfähigkeit, die vorher im
zweiten Band BGB Allgemeiner Teil II integriert war. Außerdem erschien es mir sinnvoll,
den ersten Band der Skripte zum Zivilrecht mit einer Einführung in die Grundlagen der
Anspruchsprüfung und Grundfragen der zivilrechtlichen Fallbearbeitung zu beginnen.

Dieses Skript richtet sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Examenskandidaten. Dies liegt in
der Natur des Themas, das vom ersten Semester an Bestandteil des zivilrechtlichen Lehrstoffs
ist. Die Brisanz der „Allgemeinen Themen“ bleibt bis zum Examen erhalten und hat sich kei-
neswegs in den unteren Semestern „erledigt“.

Zu den Fußnoten: Sie werden feststellen, dass Literaturverzeichnis und Fußnotenapparat
„übersichtlich“ gehalten sind. Das Skript will gar nicht den Anspruch erheben, das Schrift-
tum auch nur annähernd vollständig zu belegen. Das kann ein Skript auch gar nicht leis-
ten. Betrachten Sie die Fußnoten eher als persönliche Leseempfehlungen. Oft wird auf den
„Palandt“ verwiesen, da er in Referendariat und Praxis eine überragende Bedeutung hat.
Ich empfehle Ihnen daher, dieses Werk frühzeitig zu nutzen und sich an die abgekürzte
Schreibweise zu gewöhnen. Das gilt übrigens auch für die zitierte BGH-Rechtsprechung.
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Ich würde mich freuen, wenn Sie einige der zitierten Entscheidungen durcharbeiten1

1 Die in diesem Skript in den Fußnoten mit Aktenzeichen zitierten Entscheidungen des BGH können Sie kos-
tenlos auf der Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de (Rubrik: „Entscheidungen“) abrufen.

.
Urteile gehören in vielen Bereichen faktisch zu den Primärquellen unserer Rechtsordnung,
so dass Sie sich möglichst frühzeitig an Stil und Aufbereitung des Stoffes im Urteil gewöh-
nen sollten. Außerdem sind die Begründungen meistens so gut formuliert, dass sie
zugleich der Wiederholung von bestimmten Themen dienen können.

Bei der Neuauflage habe ich viele Zuschriften verarbeiten können, für die ich mich herzlich
bei allen Leserinnen und Lesern bedanken möchte. Indem ich die Institute Geschäftsfähigkeit
und Stellvertretung nicht nur im Zusammenhang mit der Willenserklärung und dem Ver-
tragsschluss, sondern auch in einer geschlossenen Einheit dargestellt habe, mag es hier und
da zu Wiederholungen kommen. Diese sind durchaus gewünscht und tragen hoffentlich
zum besseren Verständnis und Behalten bei. Weitere Anregungen sind immer willkommen.

Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!

Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug
beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließ-
lich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides
methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas los-
werden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer
Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: kundenservice@cfmueller.de. Dort werden auch Hin-
weise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschlie-
ßen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an den Verfasser ra@boenninghaus.de.

Frankfurt am Main, im August 2018 Achim Bönninghaus
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